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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wir möchten uns als Erstes an dieser Stelle für das uns 

entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Auf die weite-

re, gute Zusammenarbeit freuen wir uns und wünschen 

Ihnen und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit 

sowie ein gesundes und fröhliches neues Jahr.

Unsere Titelstory beschäftigt derzeit viele Familien. 

Durch die geplante Änderung des Bewertungsgesetzes 

drohen höhere Steuern bei der Übertragung von Im-

mobilien ab 2023. Neben einer Schenkung sollten aber 

auch unbedingt alternative Übertragungsmöglichkeiten 

betrachtet werden.

AKTUELL ist das Thema „Energiekosten“. Die Finanzverwaltung reagiert und wir berichten  

auf Seite 6 welche Erleichterungen für Unternehmen daraus resultieren.

Auch in unserem „Tipp“ für Sie geht es um Energielieferungen: Das Bundesfinanzministe- 

rium veröffentlicht ein Schreiben zur befristeten Absenkung des Umsatzsteuersatzes.

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wir haben auf Seite 8 viele nützliche Hinweise zum 

Jahreswechsel für Sie zusammengefasst.

WISSENSWERT ist das neue BFH Urteil vom 12.07.2022. Hier wurde entschieden, dass eine 

unangekündigte Wohnungsbesichtigung durch einen Beamten der Steuerfahndung rechts-

widrig ist.

Die GID-Projects GmbH & Co. KG stellt sich auf den letzten beiden Seiten unseres Magazins 

vor und zeigt auf, wie Sie sich und Ihr Team motivieren und so gemeinsam fit und gesund in 

das neue Jahr starten. READY, SET, GO ist die Devise. 

Wir hoffen, mit diesen Themen ein letztes Mal in diesem Jahr Ihr Interesse geweckt zu  

haben, wünschen viel Spaß beim Lesen und verbleiben bis zum nächsten Erscheinen unseres  

Magazins in 2023.

Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand GmbH

Prof. Dr. Reinhard Dücker
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Soweit Immobilien schenkweise oder im Falle eines Todes auf 

andere Personen übertragen werden, sehen die Steuergesetze 

leider nicht viel Begünstigungsmöglichkeiten vor wie z. B. bei 

operativem Betriebsvermögen, welche unter bestimmten 

Voraussetzungen nach derzeitiger Rechtslage sogar voll 

steuerfrei übertragen werden können. Daher sollte man sich 

insbesondere bei höherem Immobilienvermögen frühzeitig 

Gedanken über die Übertragung an die nachfolgende 

Generation machen, um ggf. höhere Erbschaftsteuer-

zahlungen im Todesfalle zu vermeiden. Im Folgenden sollen 

daher Übertragungsmöglichkeiten auf andere Personen (z. B. 

auf eigene Kinder) durchleuchtet werden.

1. Schenkung an begünstigte Personen

Die Schenkung eines Eigenheims an den Ehepartner ist 

begünstigt und kann unter bestimmten Voraussetzungen 

steuerfrei übertragen werden. Daneben gibt es eine gering- 

fügige Begünstigung für zu Wohnzwecken vermietete 

Grundstücke. Im Übrigen ist die Schenkung von Immo- 

bilienvermögen in Inlandsfällen grundsätzlich steuer- 

pflichtig, sodass schnell hohe Erbschaft- und Schenkung-

steuerzahlungen anfallen können. Hier gibt es dann 

Möglichkeiten, die bestehenden Freibeträge (bei 

Ehepartnern TEUR 500 bzw. bei Kindern TEUR 400) 

möglichst sinnvoll auszunutzen und bei höherem 

Vermögen Schenkungen nach und nach jeweils nach 

Ablauf von 10 Jahren vorzunehmen, da dann etwaige 

Freibeträge wieder zur Verfügung stehen.

Sollte das Immobilienvermögen so groß sein, dass ein sog. 

Wohnungsunternehmen vorliegt, gibt es tatsächlich nach 

derzeitiger Rechtslage ein „kleines Schlupfloch“, da in diesen 

Fällen sogar - analog zu operativem Betriebsvermögen - 

eine voll steuerfreie Schenkung möglich wäre. Hier gibt es 

allerdings keine klare Rechtslage, sodass der Fall sorgfältig 

zu prüfen wäre. Die Finanzverwaltung verlangt jedenfalls 

300 zu Wohnzwecken vermietete Objekte. Nach der 

Rechtsprechung kommt es dagegen auf die Anzahl der 

vermieteten Wohnungen nicht an. 

TITELSTORY

Steueroptimierte Übertragung von 
Immobilien innerhalb der Familie

Durch die geplante Änderung des Bewertungsgesetzes im JStG 2022 drohen höhere Erb- 
schaft- und Schenkungsteuer bei der Übertragung von Immobilien ab 2023. Neben 
einer Schenkung sollten bei Immobilien aber auch unbedingt alternative Über-
tragungsmöglichkeiten betrachtet werden.
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Bei der Schenkung von Immobilienvermögen besteht 

allerdings der Nachteil, dass kein neues Abschreibungs- 

volumen gehoben werden kann. Hierfür ist ein entgeltliches 

Veräußerungsgeschäft erforderlich. Bei Eheleuten könnte dies 

auch über die sog. Ehegattenschaukel erreicht werden. 

2. Verkauf an eine Personengesellschaft (GbR oder KG)

Das Immobilienvermögen könnte an eine Personen-

gesellschaft (GbR oder KG), an der die zu begünstigenden 

Personen (z. B. Kinder) beteiligt sind, verkauft werden. An 

die Spekulationsfrist von 10 Jahren wäre hier noch beim 

Veräußerer zu denken. Grunderwerbsteuer würde nicht 

anfallen, soweit Kinder oder der Ehepartner beteiligt sind.  

Der Kaufpreis könnte dann gestundet und über die 

Mieterträge zurückgezahlt werden.

Um Streitigkeiten innerhalb einer Familie zu vermeiden, 

gibt es gewisse gesellschaftsrechtliche Möglichkeiten. Die 

schenkenden Eltern könnten z. B. mit einem geringen Anteil 

mitbeteiligt werden und über die Stimmrechtmehrheit 

verfügen. Auch ein zukünftiger Austritt eines Gesellschafters 

könnte im Vorhinein geregelt werden, um so bestimmte 

Auflösungsrisiken auszuschließen. Der Vorteil wäre hier, 

dass entsprechendes Abschreibungsvolumen gehoben 

und so „neu abgeschrieben“ werden könnte. Bei einer 

Personengesellschaft besteht allerdings der Nachteil, dass 

die Gewinne immer nach dem persönlichen Steuersatz der 

Gesellschafter zu besteuern sind, das heißt bis zu 47 %.

3. Verkauf an eine GmbH

Die Immobilien könnten an eine GmbH verkauft werden, an 

der die zu begünstigenden Personen beteiligt sind, um so 

insbesondere die Vorteile eines geringen Steuersatzes von 

15,8 % bei den laufenden Einkünften einer sog. Immobilien-

GmbH nutzen zu können. Über eine Holdingstruktur könnte 

dies noch weiter optimiert werden. Auf die Vorteile einer 

Immobilien-GmbH und einer Holdingstruktur sind wir 

bereits in unserer Ausgabe 4/2021 eingegangen.

Beim Verkauf an eine GmbH würde zwar Grunderwerbsteuer 

anfallen. Hier gibt es allerdings Gestaltungsmöglichkeiten, 

diese weitestgehend zu minimieren. An die Spekulationsfrist 

von 10 Jahren wäre hier noch beim Veräußerer zu 

denken. Im Betriebsvermögen einer GmbH wären die 

Immobilien dann zwar steuerverhaftet, sodass zukünftige 

Veräußerungsgewinne zu versteuern wären. Sollte dies 

ohnehin nicht beabsichtigt sein, wäre dies eher kein Nachteil. 

Außerdem gibt es hier bilanziellen Gestaltungsspielraum.

4. Verkauf an eine Familienstiftung

Eine Schenkung von Immobilienvermögen wäre hier eher 

nicht zu empfehlen, da eine höhere Schenkungsteuer anfallen 

und kein Abschreibungsvolumen gehoben werden könnte. 

Daher wäre hier eher ein Verkauf vorzuziehen. Der Kaufpreis 

könnte hier wieder gestundet und über die Mieterträge 

zurückgezahlt werden. Vorteile bestehen hier insbesondere 

durch die Hebung von Abschreibungsvolumen und der 

geringen Besteuerung der laufenden Einkünfte auf Ebene der 

Stiftung von 15,8 %. Auf die Vorteile einer Familienstiftung, 

insbesondere des Fortbestands des Vermögens sowie der 

Versorgung von Familienangehörigen, sind wir bereits in 

unserer Ausgabe 2/2022 eingegangen.

Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema und erarbeiten 

individuelle steueroptimierte Gestaltungsmöglichkeiten.

Zekarya Kucan
Steuerberater

kucan@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

5. Fazit
Bei der Übertragung von Immobilien sollte aus ertrag- 

und schenkungsteuerlichen Gesichtspunkten eher 

ein entgeltliches Veräußerungsgeschäft angestrebt 

werden. Auch hier sind insbesondere bei Familien- 

angehörigen die steuerlichen Bewertungsvor- 

schriften heranzuziehen, welche ab 2023 zu viel 

höheren Werten führen könnten.
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Der völkerrechtswidrige Überfall Russlands auf die Ukraine 

und die daraufhin beschlossenen Sanktionen der EU 

begründen teils schwerwiegende Folgen für Unternehmen 

in Deutschland. Daher reagiert die Finanzverwaltung 

erfreulicherweise durch gleichlautende Ländererlasse vom 

20.10.2022 mit folgenden Erleichterungen für Unternehmen:

Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 

Nach § 19 Abs. 3 Satz 3 GewStG kann auch das Finanzamt 

bei Kenntnis veränderter Verhältnisse hinsichtlich des 

Gewerbeertrags für den laufenden Erhebungszeitraum die 

Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veran-

lassen. Das gilt insbesondere für die Fälle, in denen das 

Finanzamt Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervor-

auszahlungen anpasst (R 19.2 Abs. 1 Satz 5 GewStR).

Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen sollen die Finanz-

ämter bei bis zum 31.3.2023 eingehenden Anträgen keine 

strengen Anforderungen stellen. Über Anträge auf Herab-

setzung des Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der 

Vorauszahlungen unter Einbeziehung der aktuellen Situation 

soll zeitnah entschieden werden. Auch eine rückwirkende 

Anpassung des Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der 

Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für das Jahr 2022 ist im 

Rahmen der Ermessensentscheidung möglich.

Gemeinde an die Festsetzung des Finanzamt gebunden

Nimmt das Finanzamt eine Festsetzung des Gewerbesteuer-

messbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen vor, ist die 

betreffende Gemeinde hieran bei der Festsetzung ihrer 

Gewerbesteuer-Vorauszahlungen gebunden (§ 19 Abs. 3 

Satz 4 GewStG).

Für etwaige Stundungs- und Erlassanträge gilt auch im 

Hinblick auf einen möglichen Zusammenhang mit Auswir-

kungen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, dass 

diese an die Gemeinden und nur dann an das zuständige 

Finanzamt zu richten sind, wenn die Festsetzung und 

die Erhebung der Gewerbesteuer nicht den Gemeinden 

übertragen worden ist (§ 1 GewStG und R 1.6 Abs. 1 GewStR).

AKTUELLES

Gewerbesteuerliche Maßnahmen 
wegen der gestiegenen Energiekosten

Christine Antje
Steuerberaterin

antje@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner
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Absenkung des Umsatzsteuersatzes  
für Gas- und Wärmelieferungen
Das Bundesfinanzministerium hat am 25.10.2022 ein Schreiben zur befristeten Absenkung des Umsatz-

steuersatzes für Lieferungen von Gas über das Erdgasnetz und Wärme über ein Wärmenetz veröffentlicht. 

Durch das Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz 

wird der Umsatzsteuersatz für Gaslieferungen über das Erdgasnetz und die Lieferung von Wärme über ein 

Wärmenetz befristet vom 1.10.2022 bis zum 31.3.2024 von 19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt. Die Änderung 

tritt am 1.10.2022 in Kraft.

Das neue BMF-Schreiben nimmt Stellung zur Anwendungsregelung für Änderungen des Umsatzsteuer-

gesetzes (§ 27 Abs. 1 UStG). Dabei wird klargestellt, dass der Gas- oder Wärmeverbrauch eines Kunden auch 

dann in vollem Umfang dem Steuersatz unterliegt, der am Ende des Ablesezeitraums gilt, wenn zu Beginn 

dieses Zeitraums noch ein anderer Steuersatz gegolten hat. Im Hinblick auf den Anwendungsbereich wird 

u. a. erläutert, dass für Lieferungen von Gas, das vom leistenden Unternehmer per Tanklastwagen zum Leis-

tungsempfänger für die Wärmeerzeugung transportiert wird, ebenfalls der ermäßigte Umsatzsteuersatz 

gilt. Ermäßigt besteuert werde auch die Einspeisung von Gas in das Erdgasnetz. Im BMF-Schreiben sind 

außerdem Vereinfachungsregelungen zur Abrechnung enthalten. Dabei wird auch darauf eingegangen wie 

mit der Gewährung von Jahresboni und Jahresrückvergütungen sowie mit einem zu hohen Umsatzsteuer-

ausweis in der Unternehmerkette zu verfahren ist.

Tipp

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos  
unseren Newsletter. 
www.team-duecker.de
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SERVICE

Hinweise zum Jahresende 2022
Für alle Steuerpflichtigen

Verlagerung von Ausgaben im privaten Bereich

Im privaten Bereich kommt es vor allem auf die persönlichen 

Verhältnisse an, ob Ausgaben vorgezogen oder in das Jahr 

2023 verlagert werden sollten. Eine Verlagerung kommt bei 

Sonderausgaben (z. B. Spenden) oder außergewöhnlichen 

Belastungen (z. B. Arzneimittel) in Betracht. Bei außergewöhn-

lichen Belastungen sollte man die zumutbare Eigenbelastung 

im Blick haben, deren Höhe vom Gesamtbetrag der Einkünfte, 

Familienstand und der Anzahl der Kinder abhängt. In die 

Überlegungen sind auch vorhandene Verlustvorträge 

einzubeziehen, die Sonderausgaben oder außergewöhnliche 

Belastungen eventuell wirkungslos verpuffen lassen. Ist der 

Höchstbetrag bei Handwerkerleistungen (20 % der Lohn-

kosten, maximal 1.200 EUR) erreicht, sollten Rechnungen 

nach Möglichkeit erst in 2023 beglichen werden. Dasselbe gilt, 

wenn in 2022 z. B. wegen Verlusten aus einer selbstständigen 

Tätigkeit keine Einkommensteuer anfällt. Denn dann kann kein 

Abzug von der Steuerschuld vorgenommen werden. Ein Vor- 

oder Rücktrag der Steuerermäßigung ist nicht möglich.

Für Vermieter

Antrag auf Grundsteuererlass

Bei erheblichen Mietausfällen in 2022 besteht bis zum 

31.3.2023 die Möglichkeit, einen teilweisen Erlass der Grund-

steuer zu beantragen. Voraussetzung ist eine wesentliche 

Ertragsminderung, die der Steuerpflichtige nicht zu vertreten 

hat. Diese liegt vor, wenn der normale Rohertrag um mehr als 

die Hälfte gemindert ist. Ist dies der Fall, kann die Grundsteuer 

um 25 % erlassen werden. Fällt der Ertrag in voller Höhe aus, ist 

ein Grundsteuererlass von 50 % möglich.

Für Unternehmer

Kassenführung: Letzte Übergangsfrist für alte Kassensysteme 

läuft Ende 2022 aus

Nutzen Unternehmen für ihre Kassenführung noch „alte“ 

Registrierkassen, die nicht mit einer zertifizierten technischen 

Sicherheitseinrichtung (TSE) ausgerüstet sind, wird es aller- 

höchste Zeit. Denn die (letzte) Übergangsregelung endet 

zum 31.12.2022. Nach dem 25.11.2010 und vor dem 1.1.2020 

angeschaffte Registrierkassen, die die Anforderungen der 

2. Kassenrichtlinie (u. a. Einzelaufzeichnungspflicht) erfüllen, 

aber bauartbedingt nicht mit einer TSE aufgerüstet werden 

können, dürfen nur noch bis Ende 2022 verwendet werden. 

Hinweis: Da die Frist für die vorgenannten Registrierkassen 

nunmehr ausläuft, müssen Unternehmer handeln und ein 

neues elektronisches Aufzeichnungssystem mit zertifizierter 

technischer Sicherheitseinrichtung anschaffen. Ansonsten 

liegt ab dem 1.1.2023 eine nicht mehr ordnungsgemäße 

Kassenführung vor und Hinzuschätzungen (insbesondere im 

Rahmen einer Betriebsprüfung) sind möglich. Darüber hinaus 

drohen Bußgelder bis zu 25.000 EUR.

Für Kapitalanleger

Freistellungsaufträge: In diesen Fällen müssen Anleger (nicht) 

tätig werden

Wie in den Vorjahren sollten Kapitalanleger ihre Freistellungs- 

aufträge dahingehend überprüfen, ob die vom Steuerabzug 

freigestellten Beträge noch optimal aufgeteilt sind oder ob 

eine neue Aufteilung sinnvoll erscheint. Durch das Jahressteuer 

gesetz 2022 (Regierungsentwurf vom 14.9.2022) soll der Sparer-

Pauschbetrag ab dem Jahr 2023 von 801 EUR auf 1.000 EUR 

erhöht werden (bei Ehegatten von 1.602 EUR auf 2.000 EUR). 

Die Bundesregierung erachtet eine prozentuale Erhöhung 

durch die zum Steuerabzug Verpflichteten (also insbesondere 

Kreditinstitute) als sinnvollste Lösung. Das bedeutet: Der 

zum Steuerabzug Verpflichtete muss den bestehenden 

Freistellungsbetrag um 24,844 % erhöhen. Ist in dem 

Freistellungsauftrag der gesamte Sparer-Pauschbetrag 

angegeben, ist der Erhöhungsbetrag in voller Höhe zu 

berücksichtigen.

Für Arbeitnehmer

Für Arbeitnehmer kann es vorteilhaft sein, berufsbezogene 

Ausgaben oder variable Gehaltsbestandteile vorzuziehen oder 

in das nächste Jahr zu verlagern. Maßgebend ist grundsätzlich 

das Zu- und Abflussprinzip. Sofern die Werbungskosten 

insgesamt unter dem Pauschbetrag von 1.200 EUR liegen 

werden, sollten noch ausstehende Aufwendungen (z. B. für 

Fachliteratur oder Arbeitsmittel) nach Möglichkeit in das Jahr 

2023 verschoben werden. 
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Dem Urteilsfall lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Eine selbstständige Unternehmensberaterin machte in ihrer 

Einkommensteuererklärung erstmals Aufwendungen für 

ein häusliches Arbeitszimmer geltend. Auf Nachfrage des 

Finanzamts (FA) reichte sie eine Skizze der Wohnung ein, die 

der Sachbearbeiter des FA aber für klärungsbedürftig hielt. Er 

bat den Flankenschutzprüfer um Besichtigung der Wohnung. 

Dieser erschien unangekündigt an der Wohnungstür der 

Steuerpflichtigen, wies sich als Steuerfahnder aus und betrat 

unter Hinweis auf die Überprüfung im Besteuerungsverfahren 

die Wohnung. Die Steuerpflichtige hat der Besichtigung nicht 

widersprochen.

Besichtigung war rechtswidrig

Der BFH urteilte, dass die Besichtigung rechtswidrig war. Zur 

Überprüfung der Angaben zum häuslichen Arbeitszimmers im 

Besteuerungsverfahren ist angesichts des in Art. 13 Abs. 1 des 

GG verbürgten Schutzes der Unverletzlichkeit der Wohnung 

eine Besichtigung in der Wohnung eines mitwirkungsbereiten 

Steuerpflichtigen erst dann erforderlich, wenn die Unklarheiten 

durch weitere Auskünfte oder andere Beweismittel (z. B. 

Fotografien) nicht mehr sachgerecht aufgeklärt werden 

können. Dies gilt auch dann, wenn die Steuerpflichtige - so wie 

im Streitfall - der Besichtigung zugestimmt hat und deshalb 

ein schwerer Grundrechtseingriff nicht vorliegt.

Ermittlung durch Steuerfahnder

Wie der BFH weiter ausführte, war die Ermittlungsmaßnahme 

auch deshalb rechtswidrig, weil sie von einem Steuerfahnder 

und nicht von einem Mitarbeiter der Veranlagungsstelle 

durchgeführt wurde. Denn das persönliche Ansehen des 

Steuerpflichtigen kann dadurch gefährdet werden, dass zufällig 

anwesende Dritte (z. B. Besucher oder Nachbarn) glauben, dass 

beim Steuerpflichtigen strafrechtlich ermittelt wird.

WISSENSWERTES

Unangekündigte Wohnungsbesichtigung 
durch das Finanzamt

Andreas Milke
Rechtsanwalt

milke@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

Der BFH hat in seinem Urteil vom 12.7.2022 (Az: VIII R 8/19) entschieden, dass eine 
unangekündigte Wohnungsbesichtigung durch einen Beamten der Steuerfahndung als 
sog. Flankenschutzprüfer zur Überprüfung der Angaben der Steuerpflichtigen zu einem 
häuslichen Arbeitszimmer rechtswidrig ist, wenn die Steuerpflichtige bei der Aufklärung 
des Sachverhalts mitwirkt.
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Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass regelmäßige 

sportliche Aktivitäten gut für den menschlichen Körper 

sind. Laut der neusten Erkenntnisse der betrieblichen 

Gesundheitsförderung beinhaltet besonders das Laufen einen 

Großteil der gesundheitlichen Benefits. Denn während des 

Laufens stärken Sie Ihr Immunsystem, Ihr Herz und Ihre Lunge 

– und das war nur der Anfang. Neben körperlicher Gesundheit 

wirkt regelmäßiges Laufen auch positiv auf unseren Geist. 

Zudem reduziert es Stress und macht nachweislich glücklicher. 

Das sollte doch Grund genug sein, um endlich anzufangen, 

oder? Doch wie motiviert man am besten sich und seine 

Mitarbeiter*innen sich zu bewegen? Wir von GID-Projects 

bieten Ihnen verschiedenen Möglichkeiten und bringen Ihr 

Laufevent an den Start.

EIGENER FIRMENLAUF

Erreichen Sie zusammen als Firma ein gemeinsames sportliches 

Ziel. Nutzen Sie die Gelegenheit mit Ihren Arbeitskollegen bei 

Ihrem eigenen Firmenlauf anzutreten, um gemeinsam Erfolge 

zu feiern. Auch wenn Sie nicht die schnellste Firma oder das 

schnellste Marketing-Team sind, so leisten Sie dennoch einen 

großen Beitrag, um das Zugehörigkeits- und Wir-Gefühl im 

Unternehmen zu stärken. Denn bei einem Firmenlauf steht 

das Gemeinschaftserlebnis und der Gesundheitsgedanke 

im Vordergrund. Die Distanz, die die einzelnen Teilnehmer 

zurückzulegen haben, spielt dabei keine Rolle, es sollte nur 

bei einer kurzen Distanz bleiben, so dass möglichst viele 

Angestellte teilnehmen können (walken und laufen). Die 

Vorbereitung für ein Firmen-Lauf-Event hat ebenfalls einen 

sehr positiven Effekt auf Ihre Mitarbeiter*innen und stellt 

somit die Weichen für neue, gesunde Routinen und bietet 

den Mitarbeitern auch abseits der Arbeit die Gelegenheit sich 

besser kennen zu lernen. 

CHARITY LAUF 

Ein Sponsorenlauf verläuft ähnlich wie ein eigener Firmenlauf. 

Nur dass der Fokus nicht auf dem Unternehmen liegt, sondern 

auf dem guten Zweck – aber nur auf dem ersten Blick. Denn 

wer anderen hilft und sich sozial engagiert, tut sich selbst 

genauso etwas Gutes wie den anderen Menschen. Jeder 

kann seinen Beitrag zum großen Ganzen leisten. Das stärkt 

wiederum das Selbstbewusstsein und die Identifikation. Es 

entsteht ein festes Fundament für eine Firmenentwicklung, an 

der alle beteiligt sind. Zu erleben, wie wichtig es ist, sich Ziele zu 

setzen und diese mit Disziplin zu erreichen, das bewirkt etwas 

bei Ihren Mitarbeiter*innen. Mit Kreativität zu überlegen, wie 

Sie „Ihr“ Team motivieren, schafft Verbindlichkeit und durch die 

Beteiligung am Team-Ergebnis entsteht eine Wertschätzung, 

die anders nicht möglich wäre. Und ganz nebenbei generiert 

das Unternehmen wertvollen Content, welches erfolgreiches 

Employer Branding unterstützt. Welche Rolle das Unter-

nehmen bei der Spende übernimmt, ist variabel. 

GASTBEITRAG: GID-PROJECTS

READY, SET, GO! Starten Sie und Ihre  
Mitarbeiter*innen fit und gesund ins Jahr 2023
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HYBRID-VERANSTALTUNGEN

Live vor Ort + virtuell zu Hause = maximaler Impact. 

Gerade großen Unternehmen mit vielen verschiedenen 

Standorten, teilweise auch im Ausland, fällt es schwer, alle 

Mitarbeiter*innen an einem Ort zu vereinen. Bei einem 

Sponsorenlauf könnte man sogar seinen Spendenrahmen 

begrenzen. Daher raten wir jedem Veranstalter, dass sie Ihr 

Vor-Ort-Event durch die digitale Komponente erweitern. Das 

bedeutet, das wir den Spirit Ihres Lauf-Events direkt zu Ihren 

Mitarbeiter*innen nach Hause transportieren. 

Das Beste daran: kein Risiko oder Mehrkosten. Denn wir 

übernehmen die komplette Abwicklung, die Auswertung 

und die Betreuung des virtuellen Laufs sind für Sie kostenlos. 

Es fällt lediglich eine variable Gebühr je angemeldete Person 

an. Und kribbelt es schon in Ihren Beinen? Dann nutzen Sie 

den Jahreswechsel, um gemeinsam motiviert durchzustarten.

 

Wer ist GID-Projects?

Machen wir es kurz: Wir sind ein junges, junggebliebenes 

und kreatives Team aus Marken-, Marketing-, Social-Media-, 

Sport-, Event- und Organisations-Enthusiasten. Wir sind 

da, um Ihre Veranstaltung perfekt zu inszenieren, Ihr (Lauf-)

Event professionell umzusetzen, Ihre Marke nach vorne 

zu bringen und Ihrem Absatz auf die Sprünge zu helfen. 

Warum? Weil wir selbst passionierte Läufer sind. Weil wir mit 

Laufevents groß geworden sind. Und es uns deshalb eine 

Herzensangelegenheit ist, dafür zu sorgen, dass Ihr Lauf 

mit maximaler Professionalität umgesetzt wird. Dabei spielt 

es für uns keine Rolle, ob es sich um einen Marathon oder 

Hindernislauf, um einen Firmen- oder Sponsorenlauf, eine 

analoge oder digitale Laufveranstaltung handelt. Wir geben 

immer 100 %, genau wie Ihre Teilnehmer*innen.

Wie unsere Unterstützung für Sie aussehen soll, entscheiden 

allein Sie. Unser Portfolio reicht vom konzeptionellen 

Support, über organisatorische und technische Abwicklung 

bis hin zum Komplettpaket. Und entwickelt sich im Rahmen 

der Zusammenarbeit häufig weiter: Bei zahlreichen 

Laufveranstaltungen haben wir mit der professionellen Zeit- 

messung begonnen. Und sind nun inzwischen als Full-

Service-Partner ein vollwertiges Mannschaftsmitglied, das von 

der Akkreditierung übers Merchandise und Produktion von 

Medaillen sowie Urkunden bis zur Zahlungsabwicklung alle 

relevanten Leistungen aus einer kompetenten Hand bietet.

Unsere nächste Veranstaltung: 
Neujahrslauf Dortmund 08.01.2023. Jetzt 15 % bei 

der Anmeldung sparen mit dem Gutschein-Code: 

GIDDUP15

www.medimax-dortmunder-neujahrslauf.de

Beispiel: Ein großes Pharma-Unternehmen möchte 

einen großen Spendenlauf in Deutschland und 

bei ihren Standorten in den USA zu Gunsten der 

Alzheimer Forschung Initiative e.V. veranstalten. Alle 

Mitarbeiter*innen in Deutschland laufen an einem 

Standort und alle in den USA laufen „virtuell“ in einem 

bestimmten Zeitraum eine gewählte Distanz. Die 

Teilnehmer aus den USA müssen ihren Lauf dann mit 

einer beliebigen Tracking-App dokumentieren und laden 

dann ein Foto von ihrem Ergebnis auf einer Website hoch. 

Das Pharma-Unternehmen spendet dann zusätzlich 5€ 

je Teilnehmer in den Spendenpott. Am Ende kommen 

alle Läufer*innen in eine Gesamtwertung und eine 

Gesamt-Spendensumme wird ermittelt.

Weitere Infos über virtuelle Läufe auf unserer 
Plattform www.lauf-weiter.de

GID-Projects GmbH & Co. KG 

Weitere Infos unter: www.gid-projects.de
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